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Anrechnung der Untersuchungshaft.
§ 450

Auf die zu vollstreckende Freiheitsstrafe ist unverkürzt 
die Untersuchungshaft anzurechnen, welche der Ange
klagte erlitten hat, seit er auf Einlegung eines Rechts
mittels verzichtet oder das eingelegte Rechtsmittel zu
rückgenommen hat, oder seitdem die Einlegungsfrist ab
gelaufen ist, ohne daß er eine Erklärung abgegeben hat.

Vollstreckungsbehörden.
§ 451

(1) Die Strafvollstreckung erfolgt durch die Staats
anwaltschaft auf Grund einer von dem Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zu erteilenden, mit der Bescheini
gung der Vollstreckbarkeit versehenen, beglaubigten Ab
schrift der Urteilsformel.

(2) Den Amtsanwälten steht die Strafvollstreckung nur 
insoweit zu, als die Landesjustiz Verwaltung sie ihnen über
tragen hat.

(3) Für die zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehöri
gen Sachen kann durch Anordnung der Landesjustizver
waltung die Strafvollstreckung den Amtsrichtern über
tragen werden.

Begnadigungsrecht des Reichs.
§ 452

In Sachen, in denen das Reichsgericht in erster Instanz 
erkannt hat, steht das Begnadigungsrecht dem Reiche zu. 

Anm.t § 452 ist z. Zt. gegenstandslos.

Todesurteile.
§ 453

(1) Todesurteile bedürfen zu ihrer Vollstreckung keiner 
Bestätigung. Die Vollstreckung ist jedoch erst zulässig, 
wenn die Entschließung der zur Ausübung des Gnaden
rechts berufenen Stelle ergangen ist, von dem Begnadi
gungsrechte keinen Gebrauch machen zu wollen.
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